
Hast du Angst, gegen 
deinen Willen verheiratet 
zu werden?

Du hast das Recht zu ent-
scheiden, mit wem du  
dein Leben verbringen  
möchtest. Bleib nicht  
allein mit deinem Problem!

Was ist eine Zwangsheirat?
Man spricht von Zwangsheirat, sobald die Braut und/oder der 
Bräutigam keine Möglichkeit sieht, die Ehe abzulehnen. Mass-
gebend hierbei ist das persönliche Empfinden der Betroffenen.

Zwangsheirat verstösst  
gegen die Menschenrechte! 
«Eine Ehe darf nur im freien und vollen Einverständnis der 
künftigen Ehegatten geschlossen werden.» (Allgemeine Erklä-
rung der Menschenrechte von 1948, Art. 16, Abs. 2) 

Zwangsheirat  
ist gesetzlich verboten!  
In der Schweiz haben alle Personen das Recht, selbst zu ent-
scheiden, wen sie heiraten. Menschen zu einer Ehe zu zwin-
gen stellt eine Menschenrechtsverletzung dar und kann straf-
rechtlich verfolgt werden!

Es gibt Auswege 
Es gibt immer Menschen, die dich unterstützen können, die  
deine Situation gut kennen und deine Hintergründe verstehen!

Verschiedene Beratungsstellen haben Erfahrung mit sol-
chen schwierigen Lebensumständen. Sie können dir helfen, 
herauszufinden, wie du dein Leben selbst in die Hand neh-
men kannst und welches deine nächsten selbstbestimmten 
Schritte sein können.

Du hast ein Recht darauf, persönliche Entscheide selber zu 
treffen. Hol dir Unterstützung, damit du deine Wünsche 
verwirklichen kannst. 

In Notfällen

Polizeinotruf 117

Frauenhaus Basel  
Tel. 061 681 66 33 
(rund um die Uhr)

Se
pt

em
be

r 
20

10



«Du entscheidest, ob und wen du heiratest!»

Beratungsangebote
www.zwangsheirat.ch

Kontaktaufnahme per Mail oder Telefon. Das interkultu-
relle Beratungsteam von <zwangsheirat.ch> untersteht der 
Schweigepflicht. Die Beratung ist kostenlos und auch aus-
serhalb der Bürozeiten sowie am Wochenende möglich.

Opferhilfe beider Basel
Tel. 061 205 09 10

limit•	  für Frauen
männer plus•	  für Männer
triangel•	  für junge Frauen und Männer bis 18 Jahre

Die Beratung durch die Opferhilfe beider Basel ist unent-
geltlich und auf Wunsch anonym. Die erfahrenen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter unterstehen der Schweigepflicht.

Beratungsangebote
Information, Beratung und Hilfe in Notlagen für junge Frauen 
und Männer bis 18 Jahre:

Fachstelle Kindes- und Jugendschutz Basel-Landschaft, •	
Tel. 061 552 59 30
Abteilung Kindes- und Jugendschutz Basel-Stadt, •	
Tel. 061 267 45 55

Ausländerdienst Baselland ald
Tel. 061 827 99 10 
Für ein erstes informelles Gespräch kannst du dich vertrau-
lich an den Beratungsdienst wenden. 

Ausländerberatung der GGG
Tel. 061 206 92 22
Sprich mit kompetenten BeraterInnen, die mit beiden Kultu-
ren vertraut sind. 
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Halt - Gewalt 
Interventionsstellen  

gegen häusliche Gewalt 
BS und BL


